
Herzlich Willkommen

Zum Informationsabend

„Steuern und Finanzen“

Referent: 

Diplom-Finanzwirt (FH) Steuerberater Harald Urban



„Das Steuerrecht ist so kompliziert und 
undurchschaubar

wie Nebel mit Sichtweite unter 50 m.“

Heinrich List (ehem. Präsident des BFH )



„Steuern lassen sich steuern, darum 
heißen die Steuern ja Steuern.“

Unbekannt



Relevante Steuern und Abgaben

• Einkommensteuer

Persönliche Steuer von „natürlichen Personen“ (hier: Inhaber) 

auf das (erwirtschaftete) Einkommen

Hinweis:

Entspricht der „Lohnsteuer“ beim Angestellten (Arbeitnehmer)

• Lohnsteuer / Sozialversicherung

Zu beachten, wenn Personal angestellt wird!

(Lohnsteuer ist an das Finanzamt und Sozialversicherung an 

die Krankenkassen / Versicherungsträger abzuführen)



Grundlagen der Einkommensteuer

Für die Einkommensteuer wird der Gewinn als 

Besteuerungsgrundlage herangezogen :

Betriebseinnahmen

- Betriebsausgaben

= Gewinn 



Gewinnermittlung (nach § 4 Abs.3 EStG)

(Auszugsweise)



Betriebseinnahmen sind:

Einnahmen in Geld oder „Geldeswert“

Zum Beispiel :

• Einnahmen aus Honorarabrechnungen

• Sachgeschenke (Sachvergütungen) 

• Private Nutzung eines betrieblichen PKW 

(„1% - Regelung“ mit 3 – monatiger Aufzeichnungspflicht oder 

Fahrtenbuch-Regelung mit permanenter Aufzeichnung)



Übersicht Einnahmen 



Betriebsausgaben sind: 

„Alle Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind“

Zum Beispiel:

• Zinsen für betriebliche Darlehen

• Miete für Büroräume

• Kosten für betriebliche Steuer-/ Rechtsberatung

• Fahrzeugkosten
 Tatsächliche KFZ – Kosten eines Betriebs – Pkw
oder
 Pauschaler Ansatz von 0,30 Euro je gefahrenem km bei betrieblichen 

Fahrten mit Privat - Pkw



Übersicht Einnahmen

 Betriebliche Nutzung eines PKW



Fahrtenbuch



Betriebsausgaben können…

• …als vorweggenommene Betriebsausgaben auch im Jahr/ 

in den Jahren vor der Existenzgründung abzugsfähig sein ! 

• …als „vorgezogene Betriebsausgaben“ im Rahmen eines

„Investitionsabzugsbetrages“ bis zu 3 Jahre vor einer Investition 

bereits steuermindernd sein ! 

(40% der voraussichtlichen AK/HK; Voraussetzungen beachten/prüfen)



Einkommensteuertarif gemäß § 32a. Abs. 1

2018 2020
Grundfreibetrag
(Grundtabelle)
(Splittingtabelle)

9.000 Euro
18.000 Euro

9.408 Euro
18.816 Euro

Progressionszone mit
ansteigenden 
Steuersätzen von 14,0 – 42,0 % 14,0 – 42,0 %

Obere Proportionalstufe(n)
mit konstantem
Grenzsteuersatz von

ab einem zu versteuernden
Einkommen von 
(Grundtabelle)
(Splittingtabelle)

42,0 %                 (45,0 %)

54.058 Euro    (260.533 Euro)
108.116 Euro  (521.066 Euro)

42,0 %                  (45,0 %) 

57.052 Euro     (270.501 Euro)
114.104 Euro   (541.001 Euro)



Zusätzlich zu beachtende Steuern

Umsatzsteuer

Die Leistungen als Architekt sind grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig

Beachte:

Grenze für „Kleinunternehmer“ beträgt grundsätzlich 17.500 Euro



Umsatzsteuer 
Kleinunternehmerregelung            

 keine Pflicht zur Entrichtung von USt, aber auch keine Berech-
tigung zum Vorsteuer-Abzug, wenn Gesamtumsatz 
im vorangegangenen Kalenderjahr < € 17.500,00  
und im laufenden Kalenderjahr
voraussichtlich < € 50.000,00

 Wenn auf die „Kleinunternehmerregelung“ verzichtet und zur             
Regelbesteuerung optiert wird, ist dies für mindestens 5 Jahre 
bindend !



Umsatzsteuer 

Übersicht bezüglich Steuerpflicht



Zusätzlich zu beachtende Steuern

Gewerbesteuer

Die Leistungen eines Architekten unterliegen grundsätzlich nicht der

Gewerbesteuer (freiberufliche Tätigkeit).  

Achtung: 

Bei Personengesellschaften (z.B. GbR) kann die Gewerbesteuer jedoch 

zur Steuerfalle werden (Stichwort: „Durchsäuerungstheorie“) !

Freibetrag: 24.500 Euro



Fazit

• Selbstverantwortung bei selbstständiger Tätigkeit 
für korrekte Versteuerung der Einkünfte

• Risiko Steuernachzahlung
bei Missachtung steuerlicher Grundlagen 

…Achtung: Steuernachzahlung+ (rückwirkende) Anpassung 

von Steuervorauszahlung

• Steuerliche Gestaltung
legale Reduzierung der Steuerbelastung durch

vorausschauende Planung



Betriebswirtschaftliche Schieflage vermeiden

• Steuernachzahlungen können zu höheren Vorauszahlungen führen

• Problem:
werden hierfür keine Rücklagen gebildet, kann dies zu Liquiditäts-
engpässen führen

• Bemessungsgrundlage:
Gesamteinnahmen der Praxis und gegebenenfalls Einnahmen aus
Vermietung und Verpachtung, Kapitaleinkünfte

• Bleibt Praxisgewinn konstant, sind die Steuerzahlungen weitestgehend
gleichbleibend und somit kalkulierbar



H. BWA



H. BWA





Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit !

Urban & Göbel Partnerschaft mbB Steuerberatungsgesellschaft

Diplom- Finanzwirt (FH) Steuerberater Harald Urban

Benzstraße. 17, 71101 Schönaich    

Tel.: 07031 / 7597-0; Mobil: 0177 / 4004441

E-Mail.: harald.urban@ugp-steuer.de / Homepage: www.ugp-steuer.de

Hinweis: Eine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben kann trotz sorgfältiger Recherche nicht übernommen werden.

mailto:harald.urban@ugp-steuer.de
http://www.ugp-steuer.de/

